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§ 32a T-KK Qualifizierungslehrgang
für Assistenzkräfte

 T-KK - Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.11.2024

1. (1)Betreuungspersonen in Kinderbetreuungseinrichtungen, die die Anstellungserfordernisse für die

Organisationsform, in der sie eingesetzt werden sollen, nach § 31 Abs. 1 nicht erfüllen, haben innerhalb von drei

Jahren nach der Aufnahme ihrer Tätigkeit einen Qualifizierungslehrgang zu absolvieren und einen

Ausbildungsnachweis darüber vorzulegen.

2. (2)Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen insbesondere über den Ablauf, den Inhalt

und den Umfang des Qualifizierungslehrganges sowie über die Ausstellung des Ausbildungsnachweises zu

erlassen. Die Ausbildung hat insbesondere die sechs Bildungsbereiche entsprechend dem

bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan, die zwölf Prinzipien für elementare Bildung und das Bild des

Kindes sowie die gesetzlichen Grundlagen für die Ausübung der Tätigkeit zu enthalten; sie hat mindestens 300

Unterrichtsstunden zu umfassen.

3. (3)Kann die im Abs. 1 genannte Frist nicht eingehalten werden, so hat der Erhalter dies der Landesregierung vor

dem Ablauf der Frist schriftlich anzuzeigen. In der Anzeige sind die Gründe für das Überschreiten der Frist

darzulegen. Die Landesregierung kann die Frist nach Abs. 1 verlängern, wenn im Einzelfall besonders

berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.
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